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Im Volksmund wird die Polizei oftmals als „Freund und Helfer“ bezeichnet. Diese 
umgangssprachliche Bezeichnung für das ausführende Organ des Staates (Exekutivorgan 

des Staates) präzisiert bereits die grundlegenden Aufgaben der Polizei: die öffentliche 

Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten und überdies diese wiederherzustellen. 

Sicherheit innerhalb der Staatsgrenzen 

Generell ist es Aufgabe der Polizei, das Gewaltmonopol des Staates nach innen, also 

gegenüber den Bürgern des Staates, durchzusetzen. Dies unterscheidet ihre Aufgabe exakt 

von Soldaten, die Gewalt außerhalb der Grenzen des eigenen Staates ausüben oder im 

Falle eines Angriffs von außen, diesen parieren sollen. Die Polizei ist also immer eine 

innerhalb eines Staatsgebildes wirkende Gewaltmacht. Wobei Gewalt durchaus wörtlich und 

im übertragenen Sinne gemeint ist. 

Jedes Bundesland verfügt über eigene Polizei 
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Wegen dieser Befugnisse der Polizei innerhalb eines Staatsgebildes gibt es in der 

Bundesrepublik Deutschland in jedem der 16 Bundesländer eine eigene Polizei. Die 

Bundesrepublik Deutschland selbst hat außerdem die Bundespolizei zur Verfügung, die 

unter anderem für die Sicherung von Außengrenzen sowie Verkehrswegen eingesetzt wird 

(vergleiche Bundespolizeigesetz BPolG). Die Befugnisse und Aufgaben der Polizei zwischen 

Polizeien der Länder und Bundespolizei sind klar geregelt und getrennt. 

Aufgaben der Polizei 

Jede Polizei eines jeden Bundeslandes hat eigene Uniformen, eigene Hoheitszeichen und 

eigene Strukturen. Ihre Aufgaben sind jedoch im Allgemeinen in der gesamten 

Bundesrepublik gleich. Diese Aufgaben sind, ohne hier vollständig aufgelistet zu sein, 

folgende: 

 Vorbeugung bei Kriminalität und Straßenverkehr; 

 Bekämpfung und Ermittlung von Straftaten (§ 163 StPO) 

 Regelung des Straßenverkehrs, Aufnahme und Ermittlung bei; Verkehrsunfällen (§ 44 

Abs. 2 StVO); 

 neuerdings Ermittlung und Bekämpfung der Internetkriminalität; 
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 Ausbildung des polizeilichen Nachwuchses; 

 Bekämpfung von Bränden, Umweltkatastrophen, Notarzteinsätze, wenn die 

Feuerwehr Bestandteil der Polizei ist; 

 Betrieb und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr, wenn die Feuerwehr 

Bestandteil der Polizei ist; 

 Bewachung von Objekten; 

 Begleitung von Demonstrationen; 

 Sicherung der Wasserstraßen (Wasserschutzpolizei). 

Die Auflistung bietet einen Überblick über die wichtigsten Aufgaben der Polizei in 

Deutschland und zeigt deutlich, dass es zum einen verschiedene Laufbahnrichtungen 

innerhalb der Polizei gibt, andererseits auch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

Die mittlere und höhere Polizeilaufbahn 

Für die Bearbeitung dieser Aufgaben schuf die Polizei die mittlere und die höhere Laufbahn. 

Wobei die höhere Laufbahn Offizieren vorbehalten ist, dazu sind spezielle Ausbildungen auf 

Polizeischulen oder Polizeiakademien erforderlich. Auch die mittlere Laufbahn wird auf 

eigenen Schulen der Polizei ausgebildet. 

Spezialisierung innerhalb der Polizei 

Innerhalb der verschiedenen Laufbahnen gibt es vielfältige Spezialisierungen. So beschäftigt 

die Polizei Spezialtaucher, Bergungskräfte, Feuerwehrleute, Kriminalbeamte, 

Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes. Für einen Teil dieser 

Aufgaben sind teils langwierige Ausbildungen und Erfahrungen erforderlich. 

Abgrenzung von Sicherheitsdiensten 

Die Polizei ist deutlich von privaten Sicherheitsdiensten abzugrenzen. Private 

Sicherheitsdienste sind im Gegensatz zur Polizei kein ausführendes Organ des Staates. Sie 

fungieren als ausführendes Organ für privates Hausrecht. Die Rechte von 

Sicherheitsdiensten gehen nicht über die von Privatpersonen hinaus wie Recht zur 

vorläufigen Festnahme, Nothilfe, Notwehr und Sachwehr. Für Schritte, die über diese 

Maßnahmen hinausgehen, muss die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen werden. 
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